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I 0206/2016 (BJD) 

Interpellation Verena Meyer (FDP, Mühledorf): Baubewilligungsverfahren in der 

Landwirtschaftszone (07.12.2016)  

 

Nach Art. 22 Abs. 1 Raumplanungsgesetz dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher 

Bewilligung errichtet werden. Der bundesrechtliche Begriff der bewilligungspflichtigen Bau-

ten und Anlagen kann von den Kantonen weiter, nicht aber enger gefasst werden. Das heisst, 

die Kantone können sich nicht von der Bewilligungspflicht ausnehmen, was nach Art. 22 RPG 

einer Bewilligungspflicht bedarf. 

 

Wir bitten den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Obiger Hinweis auf das Raumplanungsgesetz lässt den Schluss zu, dass in allen Kantonen 

der Begriff „Bewilligungspflichtige Bauten und Anlagen“ gleich und einheitlich definiert 

ist. Stimmt diese Annahme? 

2. Wie definieren die umliegenden Kantone die Bewilligungspflicht nach Art. 22 RPG? 

3. Warum ist eine Silofräse unter den Begriff „Bewilligungspflichtiger Bauten und Anlagen“ 

einzuordnen, da sie doch nicht in fester Beziehung zum Erdboden steht, die Erschliessung 

nicht belastet und auch den Raum äusserlich nicht verändert? 

4. Wie handhaben die umliegenden Kantone Bern, Aargau und Baselland den Umgang mit 

Silofräsen? Verlangen diese ebenfalls eine Baubewilligung? 

5. Wieweit kann der Begriff der „bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen“ noch ausge-

dehnt werden? Inwieweit fallen auch Fahrnisbauten unter diesen Begriff, und wenn ja, 

welche sind dies? 

6. Warum und mit welcher Begründung werden bewilligte Anlagen nach Jahren des Betriebs 

rückwirkend einer Bewilligungspflicht unterworfen? Dürfen sich inskünftig Einwohnerin-

nen und Einwohner nicht mehr auf die unbegrenzte Gültigkeit ihrer Bewilligung verlassen? 

 

Begründung 07.12.2016: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Verena Meyer, 2. Peter Hodel, 3. Peter Brügger, Philippe Arnet, Johanna 

Bartholdi, Hubert Bläsi, Hans Büttiker, Enzo Cessotto, Markus Grütter, Rosmarie Heiniger, 

Beat Käch, Peter M. Linz, Marco Lupi, Anita Panzer, Heiner Studer, Christian Thalmann, Beat 

Wildi, Mark Winkler, Ernst Zingg (19) 


